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KRANKENHAUSHAFTUNG

mutter hatte nach der Geburt keine Klingel in reichweite
| Das Oberlandesgericht (OLG) Celle gab einem heute acht Jahre alte Kind dem Grunde nach 
Recht, das von einem Krankenhaus und einer Hebamme aufgrund verbleibender Gesund-
heitsschäden ein Schmerzensgeld in Höhe von 300.000 Euro sowie den Ersatz materieller 
Schäden verlangte. Denn das Krankenhaus bzw. die Hebamme hatte die Alarmierungsmög-
lichkeit für die Mutter abgestellt. |

Nach einer im Wesentlichen komplikationsfreien Geburt gab eine Hebamme der Mutter Gele-
genheit, im Kreissaal mit ihrem Baby zu „bonden“, und ließ beide allein. Kurze Zeit später  
erschien der Mutter – nach ihrer Schilderung – das Baby „zu ruhig“. Nachdem sie anfangs noch 
gedacht habe, dass es vielleicht schlafe, habe sie sich doch gewundert, dass es sich gar nicht 
rege. Sie habe klingeln wollen, damit jemand nachschaue. An ihrem Bett gab es aber keine 
Klingel. Infolge der Geburt habe sie zunächst nicht aufstehen können. Der Hebamme fiel der 
Zustand des Babys deshalb erst rund 15 Minuten später auf. Das Kind litt zu diesem Zeitpunkt 
unter einer Atemdepression („Fast-Kindstod“). Trotz unverzüglicher Behandlung und Reanima-
tion führte dies zu einer schweren Hirnschädigung.

Das OLG: Eine Mutter müsse in dieser Phase der zweiten Lebensstunde des Babys die Möglich-
keit haben, eine Hebamme beispielsweise mit einer Klingel zu alarmieren, ohne aus ihrem Bett 
aufzustehen. Sie sei in dieser Phase nicht stets in der Lage, selbstständig das Bett zu verlassen, 
um Hilfe zu holen.

Dass eine solche Alarmierungsmöglichkeit hier fehlte, sei ein grober Behandlungsfehler gewe-
sen, der einem Arzt bzw. einer Hebamme nicht unterlaufen dürfe. Das Krankenhaus und die 
Hebamme hafteten deshalb, auch wenn nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden könne, 
dass eine frühere Alarmierung die Hirnschädigung tatsächlich verhindert hätte oder diese  
geringer ausgefallen wäre.

Das OLG hat eine Revision zum Bundesgerichtshof (OLG) nicht zugelassen, weil der Fall insbe-
sondere keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfe. Hiergegen haben sich 
die Beklagten mit einer Beschwerde an den BGH gewandt, über die dort noch nicht entschieden 
ist. Sofern das Urteil rechtskräftig wird, steht abschließend fest, dass dem Kind Ersatzan-
sprüche zustehen. Deren Höhe müsste allerdings gegebenenfalls noch das Landgericht (LG) 
Hannover klären.

Quelle | OLG Celle 20.9.2021, 1 U 32/20, PM vom 24.11.2021

AUSLÄNDISCHE EHESCHEIDUNG

Scheidung per Whatsapp nicht möglich
| Die Anerkennung einer ausländischen Ehescheidung setzt die ordnungsgemäße und frist-
gerechte Zustellung des Scheidungsantrags voraus. Auslandszustellungen können in 
Deutschland nicht per WhatsApp erfolgen. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main 
wies deshalb jetzt den Antrag auf Anerkennung eines kanadischen Scheidungsurteils  
zurück. |
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Gepfändete anrechte im Versorgungsausgleich
| Auch gepfändete und dem Gläubiger zur Einziehung überwiesene Anrechte fallen in den 
Versorgungsausgleich. So hat es der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Die Anrechte 
können danach intern geteilt werden. |

Versorgungsanrechte sind zwar in der Anwartschaftsphase bezüglich des Stammrechts weitge-
hend gegen Pfändung geschützt. Laufende Renten sind aber wie Arbeitseinkommen pfändbar. 
Dies gilt auch für Ansprüche auf künftige Rentenzahlungen und auf künftige Auszahlung von 
Versicherungssummen (z. B. aufgrund einer betrieblichen Direktversicherung).

anrecht gepfändet: kein Versorgungsausgleich
Ist ein Anrecht zulässigerweise gepfändet worden, ist für den Versorgungsausgleich bedeut-
sam, ob es gleichwohl noch dem Ehegatten wirtschaftlich zuzurechnen ist oder nicht. Ist es dem 
Gläubiger an Zahlungs statt überwiesen worden, ist es nicht mehr dem Ehegatten zurechenbar 
und fällt daher auch nicht mehr in den Versorgungsausgleich.

anrecht noch nicht verwertet: Versorgungsausgleich möglich
Ist es (nur) zur Einziehung überwiesen worden, ist es noch dem Ehegatten zuzuordnen und fällt 
in den Versorgungsausgleich, solange es noch nicht verwertet worden ist. Die Vollstreckungs-
forderung wird mit der Überweisung zur Einziehung noch nicht befriedigt, sodass die  

Der Antragsteller begehrte, ein kanadisches Scheidungsurteil anzuerkennen. Die Antragsgeg-
nerin ist Deutsche, der Antragsteller Kanadier. Die Beteiligten hatten in Kanada geheiratet; dort 
lag auch ihr letzter gemeinsamer Aufenthaltsort, bevor die Antragsgegnerin nach der Trennung 
nach Deutschland zurückkehrte.

Der Antragsteller trug vor, er habe bei dem zuständigen kanadischen Gericht die Ehescheidung 
beantragt. Die Zustellung dieses Scheidungsantrags an die Antragsgegnerin sei mit Genehmi-
gung des zuständigen kanadischen Gerichts – über seine kanadische Bevollmächtigte – über 
den Nachrichtendienst WhatsApp erfolgt. Seine Frau habe daraufhin auch geantwortet, sich 
aber nicht zur Sache eingelassen. Die Scheidung sei dann ausgesprochen worden und nun 
rechtskräftig.

Das OLG wies den Antrag auf Anerkennung des kanadischen Scheidungsurteils zurück. Es liege 
ein Anerkennungshindernis vor. Der Scheidungsantrag sei der Antragsgegnerin nicht  
ordnungsgemäß mitgeteilt worden. Auslandszustellungen könnten in Deutschland nicht per 
WhatsApp erfolgen. Etwaigen erweiternden Regelungen im Haager Übereinkommen über  
die Zustellung von Schriftstücken im Ausland habe Deutschland widersprochen.

Unerheblich sei, dass die Antragsgegnerin tatsächlich von dem Schriftstück Kenntnis erlangt 
habe und sie rechtzeitig ihre Rechte hätte wahrnehmen können. Die Anerkennung einer auslän-
dischen Entscheidung setze sowohl die rechtzeitige als auch die ordnungsgemäße Zustellung 
voraus. Unschädlich sei zudem, dass die Antragsgegnerin kein Rechtsmittel gegen das kanadi-
sche Scheidungsurteil eingelegt habe. Die Möglichkeit eines Rechtsmittels sei nicht mit der 
Verteidigung gegen die wirksame Zustellung gleichwertig. Die Antragsgegnerin würde andern-
falls eine Tatsacheninstanz verlieren.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Quelle | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 22.11.2021, 28 VA 1/21, PM 80/21
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GEMEINSCHAFTSTESTAMENT

Was bedeutet die Formulierung „gemeinsamer tod“?
| Das Oberlandesgericht (OLG) München musste sich mit der Auslegung einer Klausel in  
einem gemeinschaftlichen Testament befassen, die so oder so ähnlich häufig vorkommt. |

Eheleute errichteten 1992 ein gemeinschaftliches Testament, in dem sie sich wechselseitig als 
alleinige Erben einsetzten. Darin heißt es u. a.: „Der überlebende Teil bestimmt den Nacherben 
allein. Bei einem gemeinsamen Tode z.B. durch Unfall fällt der gesamte Nachlass an unsere 
Nichte M. S. […], die damit auch alle Folgelasten, wie Begräbnis und Pflege der Grabstätte auf 
Lebenszeit zu tragen hat. […]“

Der Ehegatte verstarb nur zehn Tage vor der Erblasserin. Diese war nach dem Tod ihres Ehe-
mannes aufgrund ihrer körperlich-geistigen Verfassung nicht mehr in der Lage, eine weitere 
letztwillige Verfügung von Todes wegen zu errichten. Die Nichte beantragte schließlich auf der 
Grundlage des gemeinschaftlichen Testaments einen Alleinerbschein betreffend die Erbfolge 
nach der Erblasserin. Gegen einen entsprechenden stattgebenden Beschluss des Nachlass-
gerichts legte eine Beteiligte, die beanspruchte, gesetzliche Erbin zu sein, ohne Erfolg  
Beschwerde ein.

Das OLG hat die Entscheidung des Nachlassgerichts bestätigt. Die Ehegatten hätten mit der 
Formulierung „Der überlebende Ehegatte bestimmt den Nacherben allein“ gerade keine  
Anordnung für den Fall des Todes des überlebenden Ehegatten getroffen, sondern die Regelung 
der Erbfolge nach dem Ableben des überlebenden Ehegatten bewusst offengelassen. Damit 
bleibe der Fall des Ablebens des überlebenden Ehegatten ungeregelt, sodass grundsätzlich bei 
einem Ableben des überlebenden Ehegatten im Fall, dass dieser keine weitere letztwillige  
Verfügung errichtet, die gesetzliche Erbfolge nach dem überlebenden Ehegatten eintritt. Die 
Auslegung des Testaments ergebe hier, dass nach dem maßgeblichen Willen der Eheleute im 
Zeitpunkt der Errichtung des Testaments die Nichte auch für den hier vorliegenden Fall des 
zeitlichen Nacheinanderversterbens der Erblasserin und ihres Ehemannes unter der Prämisse 
als Erbin eingesetzt werden sollte, dass der überlebende Ehegatte nach dem Tod des Vorver-
sterbenden nicht mehr in der Lage ist, eine (weitere) letztwillige Verfügung von Todes wegen zu 
errichten. Es sei sinnvoll und naheliegend, wenn die Ehegatten die gegenseitige Beerbung  
anordnen und im Übrigen dem Überlebenden freie Hand lassen wollen, eine Regelung für den 
Fall zu treffen, dass keiner den anderen überlebt oder der Überlebende wegen zeitnahen Nach-
versterbens zu einer letztwilligen Verfügung nicht mehr in der Lage ist.

Quelle | OLG München, Urteil vom 1.12.2021, 31 Wx 314/19, Abruf-Nr. 226322 unter www.iww.de

Zwangsvollstreckung noch nicht beendet ist. Bis das Pfandrecht ausgeübt wird, kann der Aus-
gleichspflichtige den Pfandgläubiger anderweitig befriedigen und so einen Anspruch begrün-
den, das Pfandrecht aufzuheben.

Gepfändete und dem Gläubiger zur Einziehung überwiesene Anrechte können intern geteilt 
werden. Das Verbot für den Drittschuldner, an den Schuldner zu zahlen, steht dem nicht entge-
gen. Soweit die interne Teilung ggf. mit vollstreckungsrechtlichen Nachteilen verbunden ist  
(z. B. bei der Belastung des gepfändeten Anrechts mit Teilungskosten), muss der Voll-
streckungsgläubiger dies hinnehmen. Im Übrigen sind seine Belange aber gewahrt, wenn Ver-
strickung und Pfändungspfandrecht auch das auf den Ausgleichsberechtigten übertragene 
(Teil-)Anrecht erfassen.

Quelle | BGH, Urteil vom 16.12.2020, XII ZR 28/20, Abruf-Nr. 220635 unter www.iww.de


